
  
 

Unser Schulleben 
 

Allgemeine Informationen: 
Die Grunewald-Grundschule ist eine „Verlässliche Halbtags-Grundschule“ (VHG) 

mit offenem Ganztagsbetrieb. 
Die Kinder der Schule können über den Unterricht hinaus 

von 7.30 – 13.30 Uhr in der VHG betreut werden. 
Alle weiteren Betreuungswünsche (Hort) müssen bei dem Kooperationspartner der Schule, 

dem Johannischen Sozialwerk, bei der Leiterin des Hortes Frau Adolph (Tel. 896 88-191) angemeldet werden. 

 

Unterrichts- und Pausenzeiten
 

7.40 – 7.45 Uhr Einlass Frühförderkurse 
7.45 – 8.08 Uhr Frühförderkurse 5./6. Klasse 

8.00 – 8.10 Uhr Einlass zur 1. Stunde 

8.10 – 8.55 Uhr 1. Stunde 

9.00 – 9.45 Uhr 2. Stunde 

9.45 – 10.05 Uhr 1. gr. Pause 

10.05 – 10.50 Uhr 3. Stunde 

10.55 – 11.40 Uhr 4. Stunde 

11.40 – 12.00 Uhr 2. gr. Pause / 
   Möglichkeit zum Mittagessen 
12.00 – 12.45 Uhr 5. Stunde 

12.50 – 13.35 Uhr 6. Stunde 

13.40 – 14.25 Uhr 7. Stunde 

 

 

Öffnungszeiten des Sekretariats 
7.30 – 13.30 Uhr 

Tel. 8904969 - 0 

 

 

Erreichbarkeit des Hortes 

8.00 – 18.00 Uhr 

Hort 1  
Tel. 89688 - 191 

Hort 2 
Tel. 8904969 - 11 

 

 

Was tun, wenn mein Kind nicht zur Schule gehen kann? 
Informieren oder rufen Sie das Schulsekretariat und ggf. den Hort gleich am Morgen an, wenn Ihr Kind krank 
ist. 

Fehlzeiten bzw. -tage müssen am Tag, an dem Ihr Kind die Schule wieder besucht, schriftlich von den Eltern 
entschuldigt werden - auch wenn Sie schon im Sekretariat angerufen haben. 

Falls Ihr Kind eine ansteckende Krankheit hatte (Röteln, Scharlach, etc.), muss unbedingt eine 
Gesundmeldung des Arztes vorliegen. 
Sollte Ihr Kind Läuse haben, muss es sofort abgeholt werden und kann die Schule erst wieder besuchen, 
wenn ein Arzt die Läusefreiheit bestätigt. 
Erkrankt Ihr Kind während der Schulzeit, muss es von den Eltern abgeholt werden. Sorgen Sie daher dafür, 
dass Änderungen Ihrer Telefonnummer umgehend dem Schulsekretariat gemeldet werden. 

 
Urlaubsanträge (laut AV Schulpflicht nur bei außergewöhnlichen Anlässen und im Einzelfall möglich) richten 
Sie bitte in schriftlicher Form rechtzeitig an den Klassenlehrer (Antragsformular erhalten Sie im 
Schulsekretariat). 

Sollte Ihr Kind dem Unterricht ohne Beurlaubung fernbleiben, werden die Fehltage auf dem Zeugnis als 
unentschuldigtes Fehlen vermerkt. 

 

  



Was tun, wenn mein Kind zu spät kommt? 
Jeweils zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde werden die Klassentüren geschlossen. Verspätete Kinder werden, 
damit sie den Unterricht nicht stören, bis zum Beginn der zweiten Stunde in der VHG betreut. Die 
Klassenlehrer behalten sich außerdem weitere pädagogische Maßnahmen vor. 

 
Was tun, wenn mein Kind eine zeitlich begrenzte Befreiung vom Sportunterricht hat? 
Grundsätzlich kann sich auch ein ärztliches Attest nur auf die aktive Teilnahme am Sportunterricht beziehen. Es 
besteht auch in den Eckstunden eine Anwesenheitspflicht des Kindes im Unterricht. 

 
Wie kann ich verhindern, dass persönliche Gegenstände abhandenkommen? 
Im eigenen Interesse bringen die Kinder nur Gegenstände und Kleidungsstücke in die Schule / den Hort mit, 
die für den Unterricht, für die Durchführung schulischer Veranstaltungen oder im Rahmen der ergänzenden 
Betreuung erforderlich sind. Die Schule und der Hort leisten für das Abhandenkommen oder für 
Beschädigungen anderer Gegenstände, insbesondere Handys, Wertgegenstände oder für den Schul- / 
Hortbesuch unangemessen wertvolle Kleidung keinen Schadensersatz. 
Gefundene Garderobe oder Sportsachen befinden sich in einer Fundkiste beim Hausmeister oder in den 
Sporthallen. 

Das Benutzen von Handys oder elektronischen Spielzeugen auf dem Schulgelände ist den Kindern nicht erlaubt. 
Sie werden ggf. eingezogen und können von Eltern im Schulsekretariat / Hort abgeholt werden. 

 

Was tun, wenn Eltern einen Lehrer sprechen möchten? 
Wir bitten zu respektieren, dass Lehrer während der Unterrichtszeit und Pausenzeiten keine Zeit für 
Gespräche haben. 
Bitte informieren Sie den Lehrer schriftlich über Ihren Terminwunsch. 

Einmal im Jahr findet zusätzlich ein Elternsprechtag statt. 
 

Was muss beim Schulweg beachtet werden? 
Wir alle wollen unsere Schüler zur Selbstständigkeit erziehen. 
Deshalb sollten Sie Ihr Kind nur im Ausnahmefall zum Klassenzimmer begleiten. 

Aus Sicherheitsgründen und um allen das Verkehrschaos zu ersparen, sollen die Kinder in angemessener 
Entfernung von der Schule aus dem PKW aussteigen und den von Schülerlotsen gesicherten Überweg nutzen. 

 

Wie kann ich mein Kind zum Essen anmelden? (Gilt nur für Kinder, die nicht im Hort sind.) 
Eine Anmeldung zum Essen (auch für einzelne Tage) kann über das Internet: www.menuedienst24.de erfolgen 
oder in der Mensa im Pavillon direkt vorgenommen werden. 

 

Welche Regelung gibt es bei übermäßiger Hitze („Hitzefrei“)? 
Bei Temperaturen über 25° C (gemessen um 11.00 Uhr in einem repräsentativen Raum) kann der Unterricht 
bereits um 11.40 Uhr beendet werden. 
Bei Stundenausfall werden die Kinder nicht ohne Information und schriftliche Genehmigung der Eltern 
entlassen. Für die Dauer der vorgesehenen Unterrichtsstunden besteht die Möglichkeit der Betreuung Ihres 
Kindes in der Schule. 
 

Was kann ich tun, wenn ich mich für die Schule engagieren möchte? 
In der Grunewald-Grundschule gibt es seit Jahrzehnten einen von Eltern geführten, aktiven Förderverein.  

Durch einen geringen Jahresbeitrag (15,-€) oder eine Spende kann jeder dazu beitragen, dass weiterhin 
schulische Projekte, z.B. Arbeitsgemeinschaften, Klassenfahrten, Wartung der IT-Medien etc., gefördert werden.  

 
Die aktive Mitarbeit von Eltern in den schulischen Gremien und im Förderverein ist 

willkommen und trägt zu einer angenehmen Schulatmosphäre bei. 
 

Bitte beachten Sie das Hunde- und Rauchverbot auf dem Schulgelände! 
 
Um eine leichtere Lesbarkeit des Textes zu gewährleisten, wurde stellvertretend für beide Geschlechtsformen jeweils nur die kürzere 
männliche Schreibweise angewandt. 


